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Abschaffung der Branntwein-Exportprämie oder 
Einführung des Branntweinverkaufs-Monopols.

In der Zeitschrift für Spiritusindustrie vom 1. Januar 
1896 ist ein mit „von Graß-Klanin" unterzeichneter Aufsatz 
erschienen, in weichem die staatliche Monopvlisirung des 
Branntwein-Verkaufs als nothwendig hingestellt wird.

Die Bemühungen der Interessenten, einen sicheren Preis 
für den erzeugten Branntwein zu erzielen, sind erfolglos ge­
blieben. Die durch die Bianntweinsteuernovelle beabsichtigte 
Hebung der Spirituspreise ist nicht eingetreten. Daraus 
wirb gefolgert, daß die Spirituserzeugung unbedingt einge­
schränkt werden müsse, zu welchem Zwecke bis zur Einführung 
des Branntweinverkaufs-Monopols eine Verewigung von 
Spiritusbrennern, Sprnfabrikanten und Spiritushändlern 
üüs Leben gerufen werden soll.

Ohne zu der Frage des Branntweinverkaufs-Monopols 
Stellung zu nehmen, glaubt Verfasser, daß ein wesentliches 
Hinderniß für die Hebung der Spirituspreise in dem Um­
stände zu suchen ist, daß die Exportprämie mangels aus­
reichender Gesetzesvorschriften auch für denaturirten Brannt­
wein in Anspruch genommen werden kann.

In Nr. 22 der vorjährigen Umschau ist daraus hinge­
wiesen worben, daß die Steuerbeamten bei der Ausfuhr von 
mehr oder weniger oenaturirtem Branntwein die Beschaffenheit 
des Branntweins nicht mit Sicherheit erkennen können. Die 
Behandlung des denaturirten Branntweins z. B. mit über- 
mangansaurem Kali, mit kohlensaurer Magnesia und Ab- 
schüttelung durch Aetzkalk, mit konzentrirter Essigsäure usw., 
sowie die Rektifikation des so behandelten denaturirten Brannt­
weins verändert letzteren derart, daß derselbe von den Steuer­
beamten nicht mehr als denaturirter Branntwein erkannt 
werden kann. Wenn auch dieser Branntwein für den mensch­
lichen Genuß wenig geeignet sein mag, so hat doch die Qua­
lität des Trinkbranntweins auf die Vergütungsfähigkeit beim 
Export keinen Einfluß.

Die Steuerverwaltung wird daher nicht verhindern 
können, daß für denaturirten Branntwein die Exportprämie

von 89,01 M. für 100 Liter reinen Alkohols (16,01 M. 
Maischbottig oder Materialsteuer, 70 M. Verbrauchsabgabe, 
6 M. Brennsteuer) gezahlt wird. Hierzu kommt noch die

! Vergütung von 16.01 M. Maischbvttigsteuer für die erst-
! malige Denaturirung des exportirten Trinkbranntweins, so
^ daß die Gesammt-Exportprämie 105,02 M. beträgt, für eine
! Waare, die nur einen Werth von 16 bis 20 M. hat. Selbst

wenn dieser Branntwein im Auslande keinen Absatz fünde 
und vernichtet würde, so würde noch ein erklecklicher Gewinn 
für den Exporteur abfallen.

In Wirklichkeit wird aber der Branntwein im Auslande 
nicht vernichtet, sondern zu Schleuderpreisen abgesetzt werden. 
Dadurch wird der Weltmarktpreis für Spiritus noch niedriger 
sich gestalten, was wiederum auf die Preisbildung des in­
ländischen Branntweins ungünstig einwirken muß.

Noch ungünstiger gestaltet sich die Sachlage, wenn dieser 
exportirte Branntwein wieder in das Zollvereinsgebiet heim­
lich eingeführt wird. Diejenigen, welche mit Erfolg dena­
turirten Branntwein exportiren können, werden auch Mittel 
und Wege finden, diesen Branntwein wieder zollfrei einzu­
führen.

Dann kaun dasselbe unlautere Spiel, wie oben beschrieben 
beliebig oft wiederholt werden.

Man sieht, daß die praktische Wirkung der Branntwein- 
steuernovelle sowohl für die Staatskasse als auch für die 
Produzenten verhängnißvoll werden kann. Selbst wenn eine 
geringe Preissteigerung eintreten sollte, würde doch durch die 
nicht kontrolirbare Exportprämie hauptsächlich der unlautere 
Handel großgezogen werden, und übermäßig hoher Gewinn 
lediglich einzelnen Interessenten zufallen, während die große 
Masse der Produzenten leer ausgehen nnd in eine immer 
ungünstigere Lage gebracht werden würde.

Eine Gesetzesbestimmung, welche in der Praxis darauf 
hinausläuft, dem reellen Handel und dem Brauntweingewerbe 
die Existenz zu erschweren, dürste aus die Dauer unhaltbar 
erscheinen. Solchen Zuständen gegenüber würde das Brannt­
weinmonopol, welches übrigens in einem großen Theile Ruß­
lands bereits mit Erfolg durchgeführt ist, entschieden vorzu­
ziehen sein.


